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Regierungsentwurf des Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerklärung zum ZKAnpG vom Kabinett beschlossen Ende letzten Jahres konnte die Anrufung des Vermittlungsausschusses für das Zollkodex-Anpassungsgesetz (ZKAnpG) in letzter Minute nur dadurch vermieden werden, dass sich die Bundesregierung in einer Protokollerklärung verpflichtete, im I. Quartal 2015 einen Gesetzentwurf zu denjenigen Forderungen des Bundesrats vorzulegen, zu denen sie in ihrer Gegenäußerung eine Prüfung zugesagt hatte. Der am 20.02.2015 veröffentlichte Referentenentwurf (vgl. TAX WEEKLY # 8/2015) des nachfolgend als „Protokollumsetzungsgesetz“ bezeichneten Änderungsgesetzes griff insoweit insgesamt 13 Maßnahmen auf. Am 25.03.2015 hat nun das Bundeskabinett den Regierungsentwurf dieses Gesetzes beschlossen. Im Vergleich zum Referentenentwurf halten sich die Änderungen in engen Grenzen. I.



Zentrale Maßnahmen des Gesetzes



Besonders erwähnt seien an dieser Stelle nochmals die nachfolgenden zentralen Bundesratsanliegen, die das Gesetz umsetzen soll: 1.



Erweiterung der Konzernklausel des § 8c KStG



Die Konzernklausel der sog. Mantelkaufregelung soll rückwirkend für schädliche Beteiligungserwerbe nach dem 31.12.2009 um Fallkonstellationen erweitert werden, in denen die Konzernspitze Erwerber oder Veräußerer ist (§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG-E). Änderungen im Vergleich zum Referentenentwurf sind lediglich redaktioneller Natur. Nach Auffassung des Bundesrats hatte sich gezeigt, dass der Gesetzeswortlaut eine von der gesetzgeberischen Intention abweichende restriktive Auslegung begünstige. Mit der Neufassung des Satzes 5 soll deshalb die Formulierung rückwirkend auf alle Fallkonstellationen erweitert werden, in denen es mittelbar zu keiner Änderung der Beteiligungsverhältnisse kommt, also auf: – Fälle, in denen die Muttergesellschaft selbst die Anteile von einer nachgeordneten Gesellschaft unmittelbar erwirbt, an der sie mittelbar oder unmittelbar zu 100% beteiligt ist (§ 8c Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 KStG-E), – Veräußerungen der Muttergesellschaft selbst an nachgeordnete Gesellschaften, an denen sie mittelbar oder unmittelbar zu 100% beteiligt ist (§ 8c Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 KStG-E), und – die bereits bisher erfassten Fallkonstellationen (§ 8c Abs. 1 Satz 5 Nr. 3 KStG-E). In allen Varianten wird zudem generell neben einer natürlichen oder juristischen Person auch eine Personenhandelsgesellschaft, also eine OHG (§§ 105 ff. HGB) oder eine KG (§§ 161 ff. HBG) oder vergleichbare ausländische Personenhandelsgesellschaften, als Konzernspitze zugelassen. Lt. Gesetzesbegründung ist dabei bezüglich der Anteile nur auf das Gesamthandsvermögen der Personenhandelsgesellschaft abzustellen.
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2.



Begrenzung sonstiger Gegenleistungen bei Einbringungsfällen



Das für die Wahl des Buchwertansatzes unschädliche Maß sonstiger Gegenleistungen, welche neben den neuen Gesellschaftsrechten gewährt werden, soll im Einbringungsteil des UmwStG (§§ 20, 21 und 24 UmwStG) auf maximal 25% des Buchwerts des eingebrachten Betriebsvermögens begrenzt werden. Sofern dies günstiger ist, sollen als Schwelle max. 300.000 €, höchstens jedoch der Buchwert des eingebrachten Vermögens, herangezogen werden. Änderungen im Vergleich zum Referentenentwurf sind auch hier lediglich redaktioneller Natur. Der ursprüngliche Bundesratsantrag hatte hingegen noch eine einheitliche Schwelle von 10% des Buchwerts vorgesehen. Die neuen Schwellen sind nun – ebenfalls anders als noch im Bundesratsantrag – in allen Vorschriften einheitlich mit dem Wort „soweit“ verknüpft. Dies führt zu einer nicht unkomplizierten Verhältnisrechnung. Der Gesetzesbegründung ist ein diesbezügliches Berechnungsbeispiel zu entnehmen. Auch die Ausnahmen von der Einbringungsgewinnbesteuerung in § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 2, 4 und 5 UmwStG werden entsprechend angepasst. Die Neuregelungen sollen unter Berufung darauf, dass seit der Protokollerklärung der Bundesregierung ein schutzwürdiges Vertrauen der Stpfl. in den Fortbestand der Rechtslage nicht mehr besteht, erstmals anzuwenden sein auf Einbringungen mit Umwandlungsbeschluss bzw. Abschluss des Einbringungsvertrags nach dem 31.12.2014. 3.



Änderungen im Bereich der Grunderwerbsteuer



Zum einen wird in Reaktion auf die gegenläufige BFH-Rspr. die vom Bundesrat geforderte Regelung zur mittelbaren Änderung von Beteiligungsverhältnissen an grundbesitzenden PersGes. aufgegriffen (§ 1 Abs. 2a GrEStG-E). Die bisherige Verwaltungsmeinung, wonach die Höhe der mittelbaren Änderung im Gesellschafterbestand in Abhängigkeit von der Rechtsform der die Beteiligung vermittelnden Gesellschaften zu ermitteln ist, wird im Gesetz verankert. Auf die noch im Bundesratsantrag enthaltene Rückwirkung wurde insoweit bereits im Referentenentwurf verzichtet. Zum anderen sieht der Gesetzentwurf als weitere Änderung eine Konkretisierung der Anzeigepflicht (§ 21 GrEStG) vor. Diesbezüglich war im Referentenentwurf noch eine echte Rückwirkung auf nach dem 06.06.2013 verwirklichte Erwerbsvorgänge enthalten. Auch darauf verzichtet jetzt der Regierungsentwurf. Abgestellt wird nun für beide Änderungen einheitlich auf Erwerbsvorgänge, die nach dem Tag der Verkündung des Protokollumsetzungsgesetzes verwirklicht werden. II.



Umsetzung weiterer Bundesratsanliegen



Der Gesetzentwurf greift darüber hinaus auch die nachfolgenden neun Anregungen des Bundesrats auf: – Wirtschafts-Identifikationsnummer (§ 139c Abs. 5a Satz 4 AO) – BR Nr. 3; – Ermittlung des Entnahmewerts bei der privaten Nutzung eines Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 EStG) – BR Nr. 10;
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– Erweiterung der ertragsteuerlichen Inlandsbegriffe zur Absicherung deutscher Besteuerungsrechte (§ 1 Abs. 1 Satz 2 EStG, § 1 Abs. 3 KStG und § 2 Abs. 7 Nr. 1 GewStG) – BR Nr. 18; – Bindungswirkung von Verwaltungsanweisungen für Banken beim KapEStAbzug (§ 44 Abs. 1 Satz 3 EStG) – BR Nr. 33; – redaktionelle Klarstellung in § 44a EStG: kein Freistellungsauftrag für beschränkt Stpfl. – BR Nr. 34; – Bewertung von Anteilen an KapGes. (§ 97 Abs. 1b BewG) – BR Nr. 51; – Beseitigung von Unsicherheiten im Feststellungsverfahren (§ 154 Abs. 1 BewG) – BR Nr. 52; – Anpassung des Sachwertverfahrens an die Sachwertrichtlinie (§ 190 sowie Anl. 22, 24 und 25 BewG) – BR Nr. 53; – Anzeigepflicht des Erwerbs (§ 30 Abs. 4 Nr. 1 ErbStG) – BR Nr. 54. III. Bisher unberücksichtigte Bundesratsanliegen Einige andere Bundesratsanliegen sollen im Rahmen von Bund-LänderArbeitsgruppen geprüft werden, da sie angesichts ihrer Komplexität noch nicht in das Gesetzgebungsverfahren aufgenommen werden konnten bzw. per BMFSchreiben geregelt werden sollen: – Das Anliegen des Bundesrats zur steuerlichen Behandlung von Schuldbeitritt und Erfüllungsübernahme mit ganzer oder teilweiser Schuldfreistellung soll im Rahmen eines geplanten BMF-Schreibens erörtert werden. – Zur Frage des Übergangs des nachversteuerungspflichtigen Betrags bei unentgeltlicher Übertragung eines Teilbetriebs oder eines Teils eines Mitunternehmeranteils hat die weitere Erörterung mit den Ländern ergeben, dass noch andere umfassendere Lösungsansätze für die Gesamtproblematik geprüft werden müssen. – Zum Nachweis von Krankheitskosten sind die fachlichen Erfordernisse noch genauer zu klären, um mögliche Mehrbelastungen in der Gesundheitsverwaltung genauer bewerten zu können. – Die vorgeschlagene Regelung einer Zuständigkeit des BZSt für Anträge von Nicht-EU/EWR-Körperschaften auf Entlastung von KapESt bei Streubesitzdividenden betrifft organisatorische und rechtliche Fragestellungen, die der weiteren Aufarbeitung in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe bedürfen. – Auch die Frage von Erleichterungen bei Umwandlungen der öffentlichen Hand soll im Rahmen einer Arbeitsgruppe weiter erörtert werden. IV. Gänzlich abgelehnte Bundesratsanliegen Von der Umsetzung folgender Bundesratsanliegen wird dagegen derzeit gänzlich abgesehen: – Abgrenzung der Sachbezüge von Geldleistungen sowie Vereinheitlichung des Bewertungsmaßstabs für Sachbezüge: Auf eine Umsetzung soll wegen der zu
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befürchtenden Zusatzbelastungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer verzichtet werden. – Sonderausgabenabzug Kinder: Das Anliegen würde zu Einschränkungen des bisher möglichen Sonderausgabenabzugs bei den Eltern führen und darüber hinaus einen erhöhten Prüf- bzw. Kontrollbedarf nach sich ziehen. V. Weitere Änderungen In begrenztem Umfang wird darüber hinaus auch weiterer fachlicher Regelungsbedarf aufgegriffen. Auch dieser bleibt im Vergleich zum Referentenentwurf ohne wesentliche Änderungen. So sollen u.a. das Funktionsbenennungserfordernis beim Investitionsabzugsbetrag abgeschafft (§ 7g EStG-E) und Regelungen zur Einkommensermittlung von Unterstützungskassen aufgenommen (§ 6 Abs. 5a – neu – und § 6a – neu – KStG-E) werden. VI. Weitere Gesetzgebungsverfahren Ferner kündigt die Bundesregierung – wie bereits im Referentenentwurf – weitere Gesetzgebungsverfahren an, in denen sie auch einige der Bundesratsanliegen berücksichtigen, zumindest jedoch diskutieren wird. Hierzu zählen u.a. folgende Themen: – Grundlegende Reform des Investmentsteuerrechts, steuerliche Behandlung von Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz und steuerliche Behandlung von alternativen Investmentfonds (BR-Ziffer 36; § 8b Abs. 4 KStG sowie Ziffern 45 u. 46; § 18 Satz 1 InvStG): Zum Ende des II. Quartals 2015 wird die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur grundlegenden Reform der Investmentbesteuerung vorlegen. Darin wird – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – auch die künftige steuerliche Behandlung von Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz geregelt werden (Ziffer 36 der Stellungnahme des Bundesrats). Es ist unter den Koalitionspartnern noch umstritten, ob diese tatsächlich steuerpflichtig gestellt werden sollen. Neben diesen beiden Punkten sollen weitere Vorschläge des Bundesrats, die Änderungen des InvStG betreffen, umgesetzt werden (Ziffern 45 und 46 der Stellungnahme des Bundesrats). Dazu zählt u.a. die steuerliche Behandlung von inländischen alternativen Investmentfonds in der Rechtsform einer Personen-Investitionsgesellschaft nach § 18 Satz 1 InvStG. Bereits in der 10. Kalenderwoche hat das BMF der Finanzen hierzu – überraschend – ein Eckpunktepapier vorgelegt. – Maßnahmen zur Neutralisierung hybrider Steuergestaltungen (BR-Ziffer 9; §§ 4 Abs. 5a – neu –, 52 Abs. 6 Satz 10 – neu – EStG): Ziffer 9 der Stellungnahme des Bundesrats hatte eine Maßnahme zur Neutralisierung der Effekte hybrider Steuergestaltungen vorgesehen. Danach sollte der Betriebsausgabenabzug infolge hybrider Gestaltungen eingeschränkt werden. Vor diesem Hintergrund weist die Bundesregierung auf die Arbeiten zum OECD/G20Projekt BEPS („Base Erosion and Profit Shifting“) hin. Zu diesem Punkt wurde nunmehr am 16.01.2015 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe konstituiert. Es sei beabsichtigt, auf Basis der Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe einen Gesetzentwurf zur Neutralisierung hybrider Steuergestaltungen vorzulegen. Ein von dieser Arbeitsgruppe eingesetztes Fachgremium wird erstmals am 28.04.2015
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mit dem Ziel zusammenkommen, entsprechende konkrete Umsetzungsvorschläge für den Gesetzgeber zu erarbeiten. VII. Zeitlicher Rahmen Nach der gegenwärtigen Zeitplanung soll das Gesetzgebungsverfahren mit der Zustimmung des Bundesrats am 16.10.2015 abgeschlossen werden.



Regierungsentwurf des Bürokratieentlastungsgesetzes vom Kabinett beschlossen Das Bundeskabinett hat auch den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie (BürokratieentlastungsG) beschlossen. Dieser setzt einzelne Maßnahmen der am 11.12.2014 beschlossenen Eckpunkte um, die zu einer Entlastung der Wirtschaft um ca. 744 Mio. € beitragen sollen. Danach soll u.a. eine größere Zahl kleiner Unternehmen als bislang von Aufzeichnungspflichten befreit werden. Im Vergleich zum Referentenentwurf, der am 11.02.2015 an die Verbände versandt worden ist (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 10/2015), haben sich im Wesentlichen nur geringfügige Änderungen ergeben.



BFH: Wegfall des Anwendungsvorrangs des § 23 EStG a.F. vor § 17 EStG im Zuge des UntStRefG 2008 Mit Urteil vom 13.01.2015 (IX R 16/14) hat der BFH zur Frage des Konkurrenzverhältnisses zwischen § 23 EStG a.F. und § 17 EStG im Übergangszeitraum zum System der Abgeltungssteuer Stellung genommen. Im Streitfall veräußerte der Kläger im Juli 2008 sämtliche Anteile an einer GmbH und erzielte dabei einen Veräußerungsverlust. Die Anteile waren teilweise im Rahmen einer Kapitalerhöhung im August 2007 angeschafft worden. Soweit die Verluste aus der Veräußerung der letztgenannten Anteile stammten, ging das Finanzamt von Einkünften aus einem privaten Veräußerungsgeschäft i.S.d. § 22 Nr. 2, § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. aus. Der Kläger begehrte dagegen eine Berücksichtigung der Verluste gemäß § 17 EStG. Die Vorschrift des § 23 Abs. 2 Satz 2 EStG a.F., welche den Anwendungsvorrang des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. vor § 17 EStG regelte, sei im Veräußerungszeitpunkt schon nicht mehr anwendbar gewesen. Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg. Der BFH hat die Auffassung von Finanzamt und Finanzgericht bestätigt. Hinsichtlich des Veräußerungsverlustes, der auf die Anteile aus der Erhöhung des Stammkapitals vom August 2007 entfiel, liege ein Verlust aus einem privaten Veräußerungsgeschäft i.S.d. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. vor. Die Übergangsvorschrift des § 52a Abs. 11 Satz 4 EStG i.d.F. des UntStRefG 2008, die eine letztmalige Anwendung von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. auf Veräußerungsgeschäfte anordne, bei denen die Wirtschaftsgüter vor dem 01.01.2009 erworben worden sind, erfasse auch die Vorschrift des § 23 Abs. 2 Satz 2 EStG a.F., weil letztere sich ausdrücklich auf § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. bezieht. § 23 Abs. 2 Satz 2 EStG a.F. sei damit nicht bereits mit Inkrafttreten des Seite 5 von 9
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UntStRefG 2008 zum 18.08.2007 entfallen. Im Veräußerungszeitpunkt habe folglich der Anwendungsvorrang des § 23 EStG a.F. vor § 17 EStG noch bestanden. Ein Wegfall der Regelung des § 23 Abs. 2 Satz 2 EStG a.F. bereits vor dem 31.12.2008 würde nach Ansicht des Gerichts dem Sinn und Zweck der Übergangsregelungen und dem Willen des Gesetzgebers, den Systemwechsel zur Abgeltungssteuer zum Jahreswechsel 31.12.2008/01.01.2009 zu vollziehen, entgegenlaufen. Somit sei § 52a Abs. 11 Satz 4 EStG i.d.F. des UntStRefG 2008 dahingehend auszulegen, dass dieser nicht nur die Anwendung von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. regle, sondern auch die Anwendung von § 23 Abs. 2 Satz 2 EStG a.F. auf alle Anteilsübertragungen bis zum 31.12.2008 sicherstelle. Die letztgenannte Aussage wird unseres Erachtens indes nicht so zu verstehen sein, dass der Anwendungsvorrang des § 23 Abs. 2 Satz 2 EStG a.F. lediglich für Anteilsübertragungen bis zum 31.12.2008 gilt. Konsequenterweise wird § 23 Abs. 2 Satz 2 EStG a.F. auch auf Anteilsveräußerungen nach dem 31.12.2008 anzuwenden sein, wenn die Anschaffung der innerhalb der Jahresfrist veräußerten Anteile vor dem 01.01.2009 erfolgte. Soweit also Veräußerungsgeschäfte im Zusammenhang mit Kapitalgesellschaftsanteilen noch in den Anwendungsbereich des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. fallen, geht § 23 EStG a.F. der Vorschrift des § 17 EStG vor.
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Alle am 25.03.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 28.03.2014



Aktenzeichen



Entscheidungsdatum



Stichwort



IX R 1/14



02.12.2014



Gebäudefeuerversicherung - Entschädigung zum Neuwert als steuerbare Einnahme - Persönliche Zurechnung von Zahlungen



VI B 103/14



15.01.2015



Lohnsteueranrufungsauskunft: Antrag auf AdV des Widerrufs einer Lohnsteueranrufungsauskunft nach § 42e EStG



II R 20/14



04.12.2014



Wohnungsbegriff i.S. des § 5 Abs. 2 GrStG



Alle am 25.03.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) Aktenzeichen



Entscheidungsdatum



Stichwort



IV R 10/12



22.01.2015



Gewerbesteuerpflichtige Tätigkeit einer Einschiffsgesellschaft nach Aufgabe der Eigenbetriebsabsicht - Absicht zum langfristigen Betrieb von Handelsschiffen als Voraussetzung für die Anwendung der Gewinnermittlung nach der Tonnage - Vorliegen eines tarifbegünstigten Veräußerungsgewinns bzw. Aufgabegewinns nach §§ 16, 34 EStG



IX R 16/14



13.01.2015



Zuordnung Veräußerungsverlust § 17 EStG/§ 23 EStG - Zeitpunkt des Wegfalls des Anwendungsvorrangs des § 23 EStG vor § 17 EStG im Zuge des UntStRefG 2008



X E 25/14



09.02.2015



Keine Gerichtskostenfreiheit für einen einem Schwerbehinderten gleichgestellten Beschwerdeführer - Kein Vertretungszwang bei Erinnerungsverfahren



V R 51/13



29.01.2015



Vorsteuerabzug aus Anzahlung für nicht geliefertes Blockkraftheizwerk



I R 84/13



25.11.2014



Progressionsvorbehalt und passive außerordentliche Einkünfte



VI B 80/14



09.02.2015



Doppelte Haushaltsführung bei beiderseits berufstätigen Ehegatten



VII E 1/15



25.02.2015



Keine Quotelung der geschuldeten Einfuhrabgabenschuld zur Streitwertberechnung bei Inanspruchnahme mehrerer Schmuggler als Gesamtschuldner



III B 41/14



23.02.2015



Keine Entscheidung über Billigkeitsmaßnahme im Verfahren über Aufhebung einer Kindergeldfestsetzung
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Alle bis zum 27.03.2015 veröffentlichten Erlasse 28.03.2014 Aktenzeichen



Datum



Stichwort



IV A 2 - 0 2000/13/1000 2



23.03.2015



Anwendung von BMF-Schreiben und gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder; BMF-Schreiben und gleich lautende Erlasse, die bis zum 20. März 2015 ergangen sind



IV C 1 - S 2406/10/1000 1 :002



18.03.2015



BMF-Schreiben zur Anrechnung spanischer Quellensteuer auf die deutsche Abgeltungsteuer nach § 43a Absatz 3 EStG ab dem Jahr 2015
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17.07.2015 - Bis zum 31.12.2008 ist das bisherige Recht weiter anwendbar. ... VersÃ¤umung der fÃ¼r Beamte geltenden Einwilligungsfrist fÃ¼r die unmittelbare.
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01.05.2015 - ber 1999 und Juni 2000 Aktien einer AG, an der er zu mehr als 25 % ... Lasten, Kosten und Abgaben (wie z.B. Grundsteuern) zu tragen hat und ...
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08.05.2015 - Entgegen der Auffassung von Finanzamt und Finanzgericht be- .... gliedstaat â€“ Verlegung des Wohnsitzes in die Schweiz â€“ Ãœberdachende Be-.
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27.03.2015 - das Gesetzgebungsverfahren aufgenommen werden konnten bzw. per BMF-. Schreiben geregelt werden sollen: â€“ Das Anliegen des ...










 








WTS Tax Weekly_26 2015 - wts.de 

26.06.2015 - auslÃ¤ndischen MÃ¤rkten aktiv sind, mit demselben lokalen Steuerniveau belastet werden wie .... Thomas-Wimmer-Ring 1-3 â€¢ 80539 MÃ¼nchen.
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27.03.2015 - Arbeitsgruppen geprÃ¼ft werden, da sie angesichts ihrer KomplexitÃ¤t noch nicht in das Gesetzgebungsverfahren aufgenommen werden konnten ...
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08.05.2015 - Bundesrat: Stellungnahme zum ProtokollerklÃ¤rungsumsetzungsgesetz. Das Plenum des Bundesrats hat heute seine Stellungnahme zum ...
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26.06.2015 - hatte der Berater den Verlustbetrag persönlich berechnet, vergaß dann jedoch ... elektronischen Steuererklärung zu berücksichtigen. ... Betriebliche Veranlassung der Kosten einer Anteilsübertragung - Gewährung rechtlichen ...
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03.07.2015 - Anspruch des PKH-Anwalts auf Ersatz von Reisekosten bei Teilnahme an mÃ¼ndlicher Verhandlung vor dem EuGH - Anreise am Vortag ...
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30.04.2015 - Werbungskosten geltend. Soweit ersichtlich, wurde fÃ¼r die private Nutzung des. Fahrzeugs kein geldwerter Vorteil versteuert.
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30.04.2015 - Die BÃ¼rgermeisterin trug sÃ¤mtliche Kosten. (einschlieÃŸlich .... manditgesellschaft auf Aktien â€“ Einstufung einer solchen Gesellschaft als Kapi-.










 








WTS Tax Weekly_12 2015 - wts.de 

20.03.2015 - BFH: Volle "Schachtelprivilegierung" im gewerbesteuerrechtlichen Organ- kreis infolge sog. Bruttomethode. Im TAX WEEKLY # 03/2015 hatten ...










 








WTS Tax Weekly_12 2015 - wts.de 

20.03.2015 - Alle am 18.03.2015 verÃ¶ffentlichten Entscheidungen des BFH (NV). Aktenzeichen. Entscheidungs- datum. Stichwort. VII R 67/11. 09.12.2014.










 








WTS Tax Weekly_29 2015 - wts.de 

17.07.2015 - Bundesregierung setzt Kampf gegen Steuerhinterziehung fort ... Etappen vorgenommene VerschÃ¤rfung der strafbefreienden Selbstanzeige.










 








WTS Tax Weekly_16 2015 - wts.de 

01.05.2015 - ... hat mit Aktionspunkt 3 der BEPS-Initiative nunmehr eine Empfehlung ... ber 1999 und Juni 2000 Aktien einer AG, an der er zu mehr als 25 % ...










 








WTS Tax Weekly_27 2015 - wts.de 

03.07.2015 - scheidung im Bundessteuerblatt verÃ¶ffentlicht worden; die ... scheidung seien damit Ã¼ber den entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein an-.










 








Tax Info 

25 feb. 2019 - Property Record Card. Print Close. Bar ... $1,112,900.00. Building. Use Type. Yr Built. Base Area. Upper










 








Infoletter Energiesteuer, Energierecht ... - WTS 

unabhÃ¤ngigen Auditoren durchzufÃ¼hrendes Verfahren zur Analyse, Bewertung und. Effizienzsteigerung des ... Keine steuerbegÃ¼nstigte Stromentnahme fÃ¼r den Betrieb einer Werkskantine durch ein eigenstÃ¤ndiges ..... (rechtlich) selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkei










 








NRM Series - wts electronic components 

*REDUCED SIZE 18mmx 8.5mm x15mm ALSO AVAILABLE. SPECIAL LEAD FORMING AVAILABLE,. PLEASE CONSULT FACTORY er ut ar e p m. eT g nit ar e.










 








Schweiz - Tax Justice Network 

18.07.2012 - SteuerbetrÃ¼gers formal in die Lebensversicherung der Credit Suisse Life .... Spitzensteuersatzes wird nach Berechnungen von Frank Hechtner, ...










 








Free Tax Preparation 

2020 South Cooper Street. Arlington, TX 76013. 817-461-3936. *ITIN renewals require appointment. Opens on Tuesday, Janua










 








Deloitte Tax News 

15.11.2012 - absolute amount of the flat-charge deduction for sole traders applying the ... chen Auftritts durch den KÃ¼nstler kostenlos zur VerfÃ¼gung.










 








Deloitte Austrian Tax Survey 

Welche Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen hätten einen größtmöglich positiven Einfluss auf die. Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts ...










 








Deloitte Tax News 

15.11.2012 - Darlehen an seine 100%ige grundstÃ¼cksbesitzende In- landsgesellschaft eine ..... Schweiz und Liechtenstein, sowie bei Durchschreiten des.
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